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SICHERHEIT

Sicherer Umgang und Transport von Propan und Treibgas
Auf den sachgerechten Umgang mit Flüssiggas kommt es an

Flüssiggas ist schnell und einfach verfügbar sowie mobil 
einsetzbar, besitzt jedoch auch Eigenschaften, die eine 
fachgerechte Verwendung und sorgsamen Umgang er-
fordern. 

Während bei Flüssiggasflaschen Propan aus der Gas-
phase entnommen wird, erfolgt bei Treibgasflaschen die 
Entnahme über ein Tauchrohr aus der Flüssigphase. 

Achtung: Treibgasflaschen dürfen nicht für haushaltsüb-
liche Brennzwecke wie z. B. zum Heizen oder zum Gril-
len verwendet werden.

Sicherheitsrelevante Eigenschaften:

■■ Flüssiggas ist ein brennbares Gas, das mit Sauer-
stoff (z. B. in der Luft) explosionsfähige Gemische 
bilden kann. 

■■ Flüssiggas hat eine höhere Dichte als Luft, sinkt so-
mit zu Boden und sammelt sich in tiefer liegenden 
Räumen, Mulden und Kanälen. 

■■ Der Druck von Propan in Flüssiggasflaschen ist tem-
peraturabhängig. Starkes Erwärmen kann zu einem 
Gasaustritt aus dem Sicherheitsventil oder sogar 
Bersten der Flasche führen.

■■ Es kann der Punkt erreicht werden, an dem die Flüs-
sigphase die Siedetemperatur unterschreitet und 
keine weitere Verdampfung mehr stattfindet. Oftmals 
wird dann irrtümlicherweise angenommen, dass die 
Flasche leer sei. Hier kann bei nicht vollständig ge-
schlossenem Flaschenventil beim Flaschenwech-
sel/Lagern/Transport eine Gefahrensituation durch 
ausströmendes Gas entstehen.

Die Ventile an Gasflaschen brauchen einen Ventilschutz          
und müssen dicht verschlossen sein. Ansonsten kann 
brennbares Gas austreten und es besteht Explosions-
gefahr!

Folgende Vorschriften sind beim Umgang mit Gas-
flaschen und Ventilen zu beachten:

■■ Die Gefahrgutvorschriften ADR für Gasflaschen 
fordern für den Transport: 
Die Gefäße müssen so verschlossen und dicht 
sein, dass ein Entweichen von Gasen ausgeschlos-
sen ist.

■■ Gemäß den Technischen Regeln für Betriebssi-
cherheit (TRBS) gilt: 
Zur Vermeidung von unkontrollierter Freisetzung 
von Gasen müssen die Absperreinrichtungen von 
gefüllten oder entleerten ortsbeweglichen Druck-
gasbehältern fest verschlossen und mit den vorge-
sehenen Schutzeinrichtungen versehen sein. 

Volle und leere Flüssiggas-
flaschen dürfen nur mit geschlos-
senem und geschütztem Ventil 
gelagert und transportiert wer-
den. Dies ist im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung 
unbedingt zu dokumen-
tieren und einzuhalten. 
Die Betriebsanweisung 
ist zu beachten. CM


